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Im Februar 2007 forderten fünf „elder 
statesmen“ aus Bildungspolitik und Bil-
dungsforschung dazu auf, die deutsche Be-
rufsbildung durch Mitarbeit am Europäi-
schen Qualifikationsrahmen (EQR) und
am Europäischen Leistungspunktesystem
(ECVET) international zu öffnen. Durch
Modularisierung sollten das unverbundene
Nebeneinander von Berufsvorbereitung,
dualer und schulischer Ausbildung aufge-
hoben sowie Brücken zwischen Berufsbil-
dung und Hochschulen gebaut werden.1

Anlass dieser Stellungnahme war ein
von drei Göttinger Bildungsforschern im
Auftrag des Netzwerks Bildung bei der
Friedrich-Ebert-Stiftung vorgelegtes Gut-
achten.2 Es steht im Kontext einer kontro-
versen wissenschaftlichen und berufsbil-
dungspolitischen Diskussion über Ursa-
chen und Folgen der Dauerkrise des Aus-
bildungssystems und der Europäisierung
der Berufsbildung. Unstrittig sind zunächst
die Zahlen aus dem ersten deutschen Bil-
dungsbericht vom Herbst 2006: Bei den
jährlichen Neuzugängen zur Berufsausbil-
dung erfasst das Duale System nur noch
43 % eines Altersjahrgangs, während das
Übergangs- oder Chancenverbesserungs-
system (Berufsvorbereitung und Warte-
schleifen ohne qualifizierenden Abschluss)
40 % und die vollschulischen Ausbildungs-
gänge mit qualifizierendem Abschluss
17 % erreichen.3 Hinsichtlich der Ursa-
chen, Entwicklungstrends und Lösungs-
vorschläge gehen die Meinungen allerdings
auseinander.

Neben dem industrie- und bildungs-
soziologisch argumentierenden Gutachten
von Baethge, Solga und Wieck stehen ein im
Umfeld des Innovationskreises Berufsbil-
dung der Bundesbildungsministerin ent-
wickelter Vorschlag der Berufspädagogen
Euler/Severing für ein Modularisierungs-
programm der Berufsbildung4 und das un-
ter Federführung des Bremer Berufspäda-
gogen Rauner formulierte Programm der

sucht deshalb Lösungen nicht in isolierten
Reparaturmaßnahmen bei der Berufsbil-
dung, sondern in einer Orientierung an ge-
meinsamen allgemeinen Zielen für alle Bil-
dungsinstitutionen. Soweit dies auf eine
Priorisierung wissenschaftlichen Wissens
hinausläuft, bedeutet es eine Abkehr vom
erfahrungsbasierten Paradigma des Ler-
nens in der betrieblichen Ausbildung.6

Das Gutachten benennt weitreichende
Konsequenzen: Eine Reorganisation der
Sekundarstufe I unter Aufgabe der Drei-
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„Reformwerkstatt“ des Arbeits- und So-
zialministeriums Nordrhein-Westfalen zur
Zukunft der Berufsbildung.5

Während die Göttinger die Bildungs-
mobilität unter Bedingungen von Wissens-
gesellschaft und Globalisierung in den 
Mittelpunkt stellen und Euler/Severing die
Teilsysteme der Ausbildung durch Modula-
risierung verknüpfen wollen, steht im Zen-
trum des NRW-Vorschlags die Kategorie
des in seiner beruflichen „Domäne“ veran-
kerten erfahrungsgeleiteten Facharbeiters.

BILDUNGSMOBILITÄT IN DER 
WISSENSGESELLSCHAFT

Baethge/Solga/Wieck nehmen für sich in
Anspruch, entgegen dem berufsbildungs-
politischen Mainstream die Entwicklung
der Berufsbildung nicht allein unter ar-
beitsmarktpolitischen, sondern unter bil-
dungspolitischen Gesichtspunkten vor dem
Hintergrund ökonomischer Entwicklun-
gen zu analysieren. Die tieferen Ursachen
für das abnehmende Gewicht des Dualen
Systems sehen sie nicht in einem konjunk-
turellen Mangel an Ausbildungsplätzen,
sondern im irreversiblen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Wandel: Angesichts
des Übergangs von der Industrie- zur
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft
und einer fortschreitenden Differenzie-
rung der Gesellschaftsstruktur werde Bil-
dungsmobilität, also die Befähigung, die ei-
gene Bildungsbiografie im lebenslangen
Lernen selbstständig organisieren zu kön-
nen, zum zentralen Erfordernis für indivi-
duelle Bildungsverläufe wie auch für die Si-
cherung der Humanressourcen der Wirt-
schaft. Dem stehe aber die Struktur des
deutschen Bildungssystems entgegen: Die
duale Ausbildung sei Teil des spezifisch
deutschen „Bildungsschismas“ mit wech-
selseitiger Abschottung von Allgemein-
und Berufsbildung und infolgedessen ge-
ringer Bildungsmobilität. Das Gutachten
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1 Unterzeichner der Stellungnahme waren Wolf-
Michael Catenhusen, Klaus Klemm, Uwe Thomas,
Rolf Wernstedt und Dieter Wunder, vgl. Catenhu-
sen, W.-M. (2007): Die Zukunftsfähigkeit des
Deutschen Bildungssystems sichern. Politische
Stellungnahme im Namen des Netzwerk Bildung,
in: Netzwerk Bildung der Friedrich-Ebert Stiftung
(http://library.fes.de).

2 Baethge, M./Solga, H./Wieck, M. (2007): Berufs-
bildung im Umbruch – Signale eines überfälligen
Aufbruchs, herausgegeben von der Friedrich-Ebert
Stiftung, Berlin.

3 Konsortium Bildungsberichterstattung (2006): Bil-
dung in Deutschland. Ein indikatorengestützter
Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migra-
tion, Bielefeld.

4 Euler, D./Severing, E. (2007): Flexible Ausbil-
dungswege in der Berufsbildung. Ziele, Modelle,
Maßnahmen, Bielefeld.

5 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes NRW: Reformwerkstatt NRW (2007):
Programm zur Zukunft der beruflichen Bildung,
Düsseldorf.

6 Vgl. dazu Kruse, W. (2007): Europäische Anforde-
rungen an die Modernisierung von Berufsbildung,
in: Fachlich kompetente Arbeit in Europa. Doku-
mentation eines Expertenworkshops, IG Metall
(Hrsg.), Frankfurt, Seite 17–21.
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gliedrigkeit, um den Übergang von der
Schule zur Ausbildung zu verbessern; fle-
xible Grundberufe und Modularisierung
im Berufsprinzip, um die Mobilität zwi-
schen Berufsfeldern und die Durchlässig-
keit zwischen Ausbildungsstufen zu er-
höhen; Übernahme didaktischer Verfahren
der Berufsbildung und Anerkennung von
Lernleistungen aus der Berufsbildung
durch die Hochschulen, um die Mobilität
zwischen Ausbildung und Studium zu stei-
gern. Nur ein solches, in sich stimmiges
Maßnahmenbündel könne den Übergang
zwischen Schule und Ausbildung gewähr-
leisten sowie Letztere anschlussfähig ma-
chen an Weiterbildung und den tertiären
Bildungsbereich.

AUSBILDUNGSBAUSTEINE

Während Modularisierung für Baethge/
Solga/Wieck nur ein Element eines tief grei-
fenden Paradigmenwandels ist, steht sie bei
Euler/Severing im Zentrum eines pragma-
tisch gedachten Ansatzes: Um den Jugend-
lichen im Übergangssystem weitere beruf-
liche Entwicklung zu eröffnen und Ausbil-
dung zu Weiterbildung und Hochschule
durchlässig zu machen, schlagen sie die
Strukturierung der bestehenden Berufsbil-
der in jeweils fünf bis acht Ausbildungs-
bausteine vor, die standardisiert in allen
Segmenten der Berufsbildung – Betrieb,
Schule, Übergangssystem – gelten. Sie kön-
nen eigenständig zertifiziert und als Teil-
leistungen wechselseitig anerkannt werden.
Dadurch soll zugleich ein Anschluss an den
Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR)
und das Europäische Kreditpunktesystem
für die Berufsbildung (ECVET) ermöglicht
werden. In einer ersten Variante des Vor-
schlags werden die Inhalte der Ausbildungs-
bausteine durchlaufen, Prüfungen für die
betriebliche Ausbildung erfolgen aber wie
bisher zeitpunktbezogen; nur im Über-
gangssystem, in schulischen Ausbildungs-
formen sowie bei Ausbildungsabbruch wer-
den die absolvierten Bausteine eigenstän-
dig zertifiziert und damit anrechnungs-
fähig. In einer zweiten Variante werden die
Bausteine auch in der betrieblichen Ausbil-
dung einzeln geprüft und zertifiziert, er-
gänzend gibt es am Ausbildungsende eine
verkürzte integrierte Abschlussprüfung.

ERFAHRUNGSBASIERTE 
BETRIEBLICHE AUSBILDUNG

Völlig anders ausgerichtet ist der Vorschlag
der Reformwerkstatt NRW. Er will die Kri-
sensymptome des Dualen Systems durch
eine systematische Stärkung seiner Ele-
mente und Strukturen beheben. Ziel ist,
den Vorrang „erfahrungsbasierter“ betrieb-
licher Ausbildung zu verankern, schulische
Ausbildungsgänge zurückzudrängen, dua-
le Berufsbildung bereits in der Abschluss-
klasse der allgemeinbildenden Schulen mit
einer stufenübergreifenden Eingangsstufe
beginnen zu lassen und die betriebliche
Ausbildung auf wertschöpfende Arbeit zu
konzentrieren. Damit soll betriebliche Aus-
bildung sich selbst finanzieren und eine
ausreichende Zahl von Ausbildungsplätzen
sicherstellen. Prinzipien erfahrungsbasier-
ten Lernens sollen nicht nur in die Pflicht-
schule, sondern auch in den Hochschulbe-
reich hinein ausgedehnt werden, um die
Anerkennung von betrieblicher Ausbil-
dung im tertiären Bildungssektor zu er-
möglichen. Dahinter steht die Vorstellung
einer eigenständigen berufsbezogenen Säu-
le des Bildungssystems, von der Sekundar-
schule bis zum Hochschulbereich. Dies
läuft auf eine Verallgemeinerung des Para-
digmas betrieblichen erfahrungsbasierten
Lernens hinaus.

Das Programm räumt ein, dass duale
Ausbildung bisher überhaupt nicht zufrie-
denstellend funktioniert. Gerade dies aber
sollen die vorgeschlagenen Änderungen si-
cherstellen. Neben dem Bildungssystem
müssten sich auch die Betriebe dem vorge-
schlagenen Leitbild anpassen und vor allem
ihre Arbeits- und Geschäftsprozesse lern-
förderlich nach den berufspädagogischen
Grundsätzen des Gutachtens organisieren.

WISSENSCHAFTLICHES WISSEN 
VERSUS ERFAHRUNGSWISSEN

Im Zentrum des Göttinger Gutachtens
steht die Kategorie der Bildungsmobilität.
Es setzt auf ein durch Praxiselemente er-
weitertes wissenschaftliches Bildungsver-
ständnis als Korrelat von Wissensökono-
mie und Wissensgesellschaft. Ein flexibel
und durchlässig aufgebautes Bildungssys-
tem soll lebenslanges Lernen ermöglichen,
um Wissen an neue wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Gegebenheiten anzupassen.
Dem stellt das Reformprogramm NRW die
Figur des Facharbeiters gegenüber, der sich
in einer längeren Reifungszeit durch erfah-

rungsgeleitetes Handeln in seiner berufli-
chen „Domäne“ herausbildet. Eine Aus-
breitung erfahrungsbasierter Bildung unter
Bedingungen wertschöpfender Arbeit im
Betrieb soll das in der Vergangenheit er-
folgreiche deutsche Produktionsmodell zu-
kunftsfest machen. Nicht zufällig benutzt
dieses Programm zur Beschreibung von
Bildungsprozessen einen aus den Sozialisa-
tionsriten der Klöster stammenden Begriff:
„Vom Novizen zum Experten.“ Und nicht
zufällig sehen Vertreter des Handwerks im
Unternehmer den Experten und die Zielvi-
sion des beruflichen Lern- und Sozialisa-
tionsprozesses.7

Mit diesen beiden Gutachten stehen
sich eine Konzeption für Berufsbildung un-
ter Bedingungen von Wissensgesellschaft
und Globalisierung und ein an tradierten
Normen des Wirtschaftens im Handwerk
orientiertes Verständnis gegenüber; eine
Konzeption lebenslangen Lernens mit in-
dividueller Verantwortung und ein eher
„organisches“ Verständnis beruflichen
Handelns in beständigen beruflichen Do-
mänen. Beide Welten bestehen gegenwärtig
nebeneinander – die Frage ist, wohin sich
Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln
und ob es ein allgemeines Paradigma der
Ausbildung für alle Bereiche gibt.

DIE PRAXIS: EROSION KLASSISCHER
BERUFLICHKEIT?

Der vom NRW-Programm formulierte Ab-
solutheitsanspruch der Ausbildung in ge-
schlossenen Berufen wird von der Praxis
schon lange unterlaufen oder neuerdings
explizit in Zweifel gezogen. In alter und
neuer Dienstleistungswirtschaft hat die
duale Ausbildung nicht recht Fuß fassen
können. Da hat auch die Entwicklung 
neuer Ausbildungsordnungen in den letz-
ten Jahren wenig Abhilfe schaffen können.
Betriebliche Personalbeschaffung greift auf
unregulierte Formen der Ausbildung oder
auf Absolventen von neuen Ausbildungs-
gängen im tertiären Bereich (z. B. duale
Fachhochschulen) zurück. In jüngster Zeit
werden auch Bachelor-Abschlüsse schon
als Substitut für duale Ausbildung angese-
hen, insbesondere dann, wenn sie durch
bedarfsgesteuerte Weiterqualifizierung ei-
ne hohe Einsatzflexibilität erwarten lassen.

7 Esser, H. (2007): Berufsbildung in der Wissensge-
sellschaft – Anknüpfungspunkte für Reformen, in:
Prager, J. U./Wieland, C.: Duales Ausbildungs-
system – Quo vadis?, Gütersloh, S. 140–159.
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Wohin Ausbildung sich in neueren
standardisierten Produktionssystemen der
Großindustrie entwickelt, zeigt ein Modell-
projekt bei VW, das die Ausbildungsord-
nung in kompetenzorientierte Bausteine
strukturiert: Die Industriemechanikeraus-
bildung wird in sechs Kompetenzfelder mit
27 Einheiten gegliedert, die in den Euro-
päischen Qualifikationsrahmen eingeord-
net und mit Punkten im Leistungspunkte-
system ECVET versehen werden. Die Be-
gründung dafür erschließt sich aus einer
Analyse der Produktionsprozesse in dieser
Industrie.8 Hier folge Produktionsarbeit
nicht mehr einer fachlichen Systematik,
sondern den jeweils spezifischen Ge-
schäfts- und Arbeitsprozessen. Es sei schlei-
chend ein neuer Arbeitstyp entstanden, der
sich nicht mehr dem berufspädagogischen
Konzept der vollständigen Handlung füge,
sondern durch „ambivalente Handlungs-
anforderungen“ gekennzeichnet sei: Rou-
tineaufgaben und repetitive Teilarbeiten
auf der einen Seite und gleichzeitig Selbst-
organisation nach Zielvorgaben und Fähig-
keit zu kreativer Problemlösung auf der an-
deren. Nur in den indirekten Bereichen der
Fertigung sei klassische berufliche Erstaus-
bildung weiterhin gefragt. Ein Festhalten
an alleiniger Ausbildung in herkömmli-
chen Ausbildungsberufen führe zur Redu-
zierung der Ausbildungskapazitäten und
damit zu weiterer sozialer Ausschließung.
Die Alternative bestehe in differenzierten
beruflichen Kompetenzmodellen, die voll-
ständige Qualifikationen aus individuali-
sierten Bausteinen zusammenfügen; Bau-
steine, die nach betrieblichem Bedarf im
lebenslangen betrieblichen Lernen erwor-
ben werden. Für transnational tätige Un-
ternehmen ergebe sich daraus der Vorteil,
Mobilität des Personals über nationale
Grenzen hinweg sicherzustellen.

Konträr zur Reorganisation der Ausbil-
dung beim Autobauer VW steht die beim
Flugzeugbauer EADS. Auch hier wird die
Ausbildung bausteinartig entlang den Pro-
duktions- und Geschäftsprozessen organi-
siert und zugleich europäisch anschluss-
fähig gemacht. Allerdings werden hier
komplexe berufliche Arbeitsaufgaben in
nur elf Bausteine gegliedert, orientiert am 
Typ „vollständiger beruflicher Handlung“.
Grundlage dafür ist eine völlig anders als in
der Autoproduktion geartete Fertigungsor-
ganisation: Hochtechnologie auf manufak-
turieller Basis, geprägt durch geringen An-
teil an Automatisierung.9

„HÄPPCHENBILDUNG“ ODER 
EUROPAWEITE TRANSPARENZ?

Gegen die Zerlegung beruflicher Vollquali-
fikationen in Bausteine wird aus Teilen der
Gewerkschaften der Vorwurf von „Qualifi-
zierungshäppchen“ erhoben, die zu „un-
identifizierbaren Halbwissenden“ führten.10

Dieser Vorwurf ist als Reaktion auf Re-
formvorschläge von Seiten der Wirtschafts-
verbände entstanden, die in den letzten
zwei Jahren vorgelegt worden sind.11 Die –
innerhalb der Verbände nicht unumstritte-
nen – Vorschläge von Arbeitgebern (Bun-
desvereinigung der deutschen Arbeitgeber-
verbände/BDA) und Kammern (Deutscher
Industrie- und Handelstag/DIHK) wollen
mit Blick auf den europäischen Qualifika-
tionsrahmen und das Kreditpunktesystem
die Bewegungsspielräume der Einzelbetrie-
be durch Ausbildungsbausteine und Stu-
fung ausweiten. Der Zugang zu Bildung
wäre nach diesen Vorstellungen weiterhin
allein von betrieblichen Bedarfen und Ent-
scheidungen abhängig. Etwas anderes will
der Deutsche Handwerkskammertag: ge-
stufte Berufsbildungsabschnitte in einem
„Berufslaufbahnkonzept“ – vom Lehrling
über den Gesellen und Meister zum Unter-
nehmer. Die Nähe zu ständischen Gesell-
schaftsvorstellungen kann dieses Reform-
modell kaum verleugnen.

Die Flexibilisierungsvorschläge der
Wirtschaftsverbände lassen die grundle-
gende Organisation der Ausbildung unter
privatwirtschaftlichen Vorgaben unange-
tastet. Etwaige in der Ausbildung auftre-
tende Probleme werden den vorgelagerten
Bereichen von Schule und familiärer So-
zialisation angelastet; das Bildungssystem
soll sich einseitig an die Erwartungen der
Betriebe anpassen. Insofern ist der Vorwurf
weiterer sozialer Ausschließung begründet.

Vorschnell aber wird die Kritik an Bil-
dungsbausteinen auf die Europäisierung
der Berufsbildung projiziert. Richtig daran
ist nur, dass „Europa“ die Entwicklung mo-
dular aufgebauter transparenter Bildungs-
systeme stützt. Eine wechselseitige Aner-
kennung von Qualifikationen aus verschie-
denen Ländern und unterschiedlichen Bil-
dungssystemen ist nur möglich, wenn man
sie vom Ergebnis („outcome“) her an-
schaut. So veranlasst die bevorstehende
Einführung des Europäischen Qualifika-
tionsrahmens (EQR) zur Beschreibung von
Qualifikationen in Form von Lernergeb-
nissen. Das Europäische Leistungspunkte-
system für die berufliche Bildung (ECVET)

– in Ergänzung zum Europäischen Kredit-
Transfersystem (ECTS) für die Hochschu-
len – wird Qualifikationen in Form von
Lernergebnissen (mit den Indikatoren
Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenz) be-
schreiben, sie in Lerneinheiten gliedern
und den Lerneinheiten Leistungspunkte
zuordnen. Lernergebnisse werden auf den
acht Stufen des Europäischen Qualifikati-
onsrahmens eingeordnet. ECVET wird
individuelle Lernleistungen einer Person
beim Übergang von einem Lernkontext in
einen anderen, von einem Qualifikations-
system und einem Land in ein anderes
durch Übertragung und Akkumulierung
erleichtern.12

Hier setzt die Sorge an, EQR und
ECVET könnten zentrale Konstruktions-
merkmale des deutschen Dualen Ausbil-
dungssystems, nämlich das sogenannte Be-
rufskonzept mit der spezifischen Form ei-
ner input- und prozessorientierten Ausbil-
dung, zerstören. Das ist jedoch nur der Fall,
wenn es bei einem Dominanzverständnis
einer einzigen Art der (betrieblichen) Aus-
bildung mit spezifischen Prozessen der Ver-
mittlung bleibt. Die von ECVET zugleich
angezielte Möglichkeit der Zusammenstel-
lung individueller Bildungswege würde al-
lerdings einen Paradigmenwechsel, weg
von geschlossenen Berufsbildern, bedeu-
ten. Dies ist von der europäischen Bil-
dungspolitik her nicht zwingend, sondern
hängt von den jeweils nationalen Bedin-
gungen ab. Allerdings zielt die europäische
Logik auf einen universellen „Korridor“, in
den sich die nationalen Entwicklungen ein-
fügen müssen (vgl. Fußnote 6). In dessen

8 Clement, U./Lacher, M. (2007): Kompetenzent-
wicklung in ganzheitlichen Produktionssystemen:
globale Herausforderungen – europäische Lösun-
gen? in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis
(BWP) 4, Seite 32-36.

9 Bremer, R. (2007): Wie europäisch ist die Ausbil-
dung in einem europäischen Unternehmen? in:
BWP 4, Seite 27–31.

10 IG Metall (2007): Berufskonzept statt Modulari-
sierung (www.igmetall.de/modularisierung.php).

11 BDA (2006): Neue Strukturen in der dualen Aus-
bildung. Unv. Man.; DIHK (2007): Dual mit Wahl.
Unv. Man.; ZDH (2006): Eckpunkteprogramm
5000plus. Unv. Man. 

12 Heidemann, W. (2006): EQF und ECVET: Meilen-
stein zur Verwirklichung Lebenslangen Lernens
oder Zerstörung deutscher Beruflichkeit?, in:
Dehnbostel, P./Elsholz, U./Gillen, J. (Hrsg.): Kom-
petenzerwerb in der Arbeit. Perspektiven arbeit-
nehmerorientierter Weiterbildung, Berlin, S. 263–
265; siehe auch die einschlägigen Dokumente der
EU (www.boeckler.de/forum).
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einmal eingeschlagenen Entwicklungspfad
verheißt zwar eine gute Nutzung der mit
diesem Weg verbundenen wirtschaftlichen
oder technischen Vorteile, bedeutet jedoch
auch eine Einschränkung der Zukunftsop-
tionen. Das gilt auch für die Bildung: Die
Bindung an überkommene Wege und
Strukturen des Lernens und an die damit
verbundenen Kompetenzen kann zu Blo-
ckaden im Hinblick auf die Wahrnehmung
neuer wirtschaftlicher (und gesellschaftli-
cher) Chancen führen. Bei der Debatte um
die Europäisierung der Berufsbildung geht
es im Kern genau um diesen Punkt: ob der
traditionelle Pfad, Qualifikationen zu er-
zeugen, beibehalten wird oder eine Pfad-
entwicklung eingeleitet werden sollte, die
sich neuen Möglichkeiten des Lernens öff-
net.

BETRIEBLICHE PRAXISPROJEKTE:
VORBEREITUNG DES PARADIGMEN-
WECHSELS?

Im Schatten der Diskussion um Paradig-
menwandel und Pfadwechsel haben die be-
triebliche Praxis und die sie begleitende Be-
rufsbildungsforschung längst begonnen,
sich auf die Welt einzustellen, die die eu-
ropäische Berufsbildung vorzeichnet. In 
einer Vielzahl EU-geförderter Projekte
werden Bausteine, modulare Ausbildungs-
konzepte und universalisierbare Bildungs-
inhalte entwickelt (vgl. www.boeckler.de/
forum). Der europäische Qualifikations-
rahmen ist von Europaparlament und Mi-
nisterrat beschlossen worden; mit der Ent-
wicklung eines deutschen Qualifikations-
rahmens (DQR) wurde unter Kooperation
der Sozialpartner begonnen. Zur regiona-
len Erprobung der Vorschläge des Gutach-
tens von Euler/Severing für Altbewerber re-
formuliert das Bundesinstitut für Berufs-
bildung elf Ausbildungsberufe in Form von
Bildungsbausteinen. Ein Pilotprogramm
des Bildungsministeriums bereitet das Leis-
tungspunktesystem beruflicher Bildung
vor: Hier werden Praxislösungen für Leis-
tungspunkte an den Schnittstellen zwi-
schen Berufsvorbereitung und dualer Aus-
bildung, dualer und vollschulischer Berufs-
bildung, dualer Berufsbildung und Fort-
bildung und für berufsbildübergreifende

gen in Hessen und Hamburg an. Sie wollen
in die  Abschlussklasse der Hauptschule ei-
ne Eingangsstufe in die Ausbildung inte-
grieren. Dies kommt der vom NRW-Gut-
achten vorgeschlagenen Ausdehnung be-
trieblich-dualer Ausbildung in die Pflicht-
schulzeit hinein nahe. Am oberen Ende des
Bildungswesens, in den Hochschulen, steht
bei zunehmender Internationalisierung –
und in Abkehr von der deutschen Hoch-
schultradition – die Entwicklung von Stu-
diengängen mit Praxisorientierung auf der
Tagesordnung. Wenn das Angebot von Ab-
solventen der Bachelorstudiengänge von
den Betrieben als flexible und kostengüns-
tige Alternative zu eigener betrieblicher
Ausbildung angesehen wird, fällt die duale
Berufsausbildung weiter zurück.

Auf der Angebotsseite steht auch die
Wertschätzung der Bildungsgänge bei den
Bildungsteilnehmern. Die besondere At-
traktivität betrieblicher Ausbildung besteht
in der Ausbildungsvergütung und dem Ver-
sprechen auf sichere Anschlussbeschäfti-
gung. Von Berufspädagogen wird überdies
die Generierung beruflicher Identität („Be-
rufsstolz“) als gesellschaftsstabilisierende
Wirkung dieser Ausbildungsform behaup-
tet (vgl. Fußnote 5). Dies gilt aber ange-
sichts des anwachsenden Übergangssys-
tems und zunehmender Übergangsschwie-
rigkeiten auch nach regulärer Ausbildung
immer weniger. Hier setzt das von Euler/
Severing formulierte Argument (vgl. Fuß-
note 4) an, den Teilnehmern des Über-
gangssystems mit einer Zertifizierung der
dort erworbenen Kenntnisse und Fertig-
keiten eine Stärkung ihrer Identität zu ge-
ben.

Auf der Nachfrageseite geht es um die
im Göttinger Gutachten angeschnittene
Frage nach dem deutschen Entwicklungs-
pfad der Ökonomie. Wie wird das deutsche
Produktionsmodell mit der Zentrierung
um kleinschrittige („inkrementelle“) Inno-
vationen und die Bildungsfigur des Fach-
arbeiters mit primär erfahrungsorientier-
ter Ausbildung unter Bedingungen von
Wissensproduktion und Globalisierung
verändert? Oder kommt es gerade zur Lo-
kalisierung von Arbeitsmärkten und damit
zur Renaissance traditioneller Arbeits- und
Ausbildungsformen? Welche Rolle spielen
Wissensarbeit und Dienstleistungen in der
internationalen Arbeitsteilung und in re-
gionalisierten Arbeitsmärkten? Die Inno-
vationsforschung thematisiert hier die Al-
ternative zwischen Pfadabhängigkeit und
Pfadentwicklung: Das Festhalten an einem

Zentrum steht die Möglichkeit, erreichte
Bildungsstufen europaweit anzuerkennen,
selbst wenn es sich in einem spezifischen
nationalen Sinne nur um Teilqualifikatio-
nen handelt.

REVISION DES DEUTSCHEN 
ENTWICKLUNGSPFADES? 

Der Streit um die institutionelle Verände-
rung der Berufsausbildung muss im Kon-
text der Debatte um den Zustand des deut-
schen Bildungssystems und um den weite-
ren Entwicklungspfad der deutschen Öko-
nomie gesehen werden.

Internationale Vergleichsuntersuchun-
gen (insbesondere PISA) haben erhebliche
Schwächen des deutschen Bildungssystems
aufgedeckt. Kritiker sehen eine Ursache in
der Dreigliedrigkeit des deutschen Schul-
systems mit wechselseitiger Abschottung
und komplizierten Transparenz- und
Übergangsregelungen, die im Ergebnis zu
sozialer Ausschließung beitragen. Deshalb
seien die Studierendenquote und der Anteil
der Personen mit Studienabschluss in
Deutschland niedriger als in anderen Län-
dern. Darauf macht die OECD aufmerk-
sam.13 Selbst wenn man berücksichtigt,
dass manche Berufe, für die im Ausland ei-
ne akademische Ausbildung nötig ist, in
Deutschland über eine postsekundäre Aus-
bildung zugänglich sind, bleibt der niedri-
ge Anteil von höheren Qualifikationen ein
Schwachpunkt, der ein Risiko für die Inno-
vationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft
darstellt.

Welche Perspektiven sich für die Be-
rufsausbildung ergeben, hängt auf der An-
gebotsseite der Qualifikationen von der
Entwicklung im allgemeinbildenden Schul-
system und in den Hochschulen ab; auf der
Nachfrageseite vom weiteren Entwick-
lungspfad der deutschen Ökonomie.

Auf der Angebotsseite geht es um die
Perspektiven der Sekundarstufe I: Wird
sich eine Stabilisierung der Hauptschule
über Bayern und Baden-Württemberg hi-
naus durchsetzen oder wird sich der inter-
nationale Standard integrierter Schulsyste-
me mit individueller Förderung auch in
Deutschland Bahn brechen? Auf Letzteres
deuten Entwicklungen in nord- und ost-
deutschen Ländern hin. Der Zusammen-
schluss von Haupt- und Realschule soll es
hier ermöglichen, ein differenziertes Bil-
dungsangebot trotz rückläufiger Schüler-
zahlen aufrecht zu erhalten. Einen anderen
Weg streben die konservativen Regierun-

13 OECD (2007): Bildung auf einen Blick 2006,
OECD Briefing Notes für Deutschland (http://
www.oecd.org/).
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Qualifikationen in einzelnen Berufsfeldern
entwickelt.

Diese Projekte zeichnen die weitere 
Pfadentwicklung der deutschen Ausbil-
dung durch Integration europäischer An-
forderungen vor. Eine offene Frage ist, ob
kompetenzbasierte Bildungsbausteine le-
diglich eine andere Darstellungsart der
Ausbildungsordnungen sind oder zu gra-
vierenden Änderungen der Praxis führen.
Denn Europäisierung bleibt nach Auffas-
sung des Dortmunder Bildungsforschers
Kruse nicht bei einer „naiven“ Transparenz

der Ausbildungsergebnisse stehen. In der
Logik europäischer Entwicklung laufen
wechselseitige Anerkennung und Zertifi-
zierung von informellen Kompetenzen
vielmehr auf „Dekontextualisierung“ von
Qualifikationen (Herausnahme aus ihrem
Entstehungszusammenhang) und „De-
konstruktion“ (Auflösung geschlossener
Bildungsgänge) hinaus.14 Unter dem Ziel,
in der beruflichen Praxis erworbene, nicht-
formale Qualifikationen anzuerkennen,
kann es jedenfalls nicht bei der Input- und
Prozessorientierung betrieblicher Ausbil-

dung als Kriterium bleiben. Der nicht-dis-
kriminierende Zugang zu weiterführender
(universitärer) Bildung setzt Orientierung
am „Outcome“ von formalen und nicht-
formalen Qualifizierungsprozessen und
damit Dekontextualisierung voraus.

14 Kruse, W. (2005): Europäisierung beruflicher Bil-
dung: Hemmnisse, Beiträge, in: Grollmann, P./
Spöttl, G./Rauner, F.: Europäisierung berufli-
cher Bildung – eine Gestaltungsaufgabe, Münster,
S. 159– 181.

Die Debatte um die Leiharbeit reißt nicht
ab: Sowohl bei den Überlegungen zum
Mindestlohn als auch bei der Einbeziehung
von Branchen ins Arbeitnehmer-Entsende-
gesetz geht es immer auch um Leiharbeit.
Dies gibt Anlass, einige altbekannte Fakten
und vor allem neue Befunde wieder in den
Blick zu rücken, denn die Forschung ist in
den letzten Jahren nicht untätig geblieben.

GRUNDPROBLEME DER 
ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG

Leiharbeitnehmer sind beim Verleiher an-
gestellt, die faktische Verausgabung ihrer
Arbeitskraft erfolgt jedoch beim Kunden
des Verleihers, beim Einsatzbetrieb. Wie
immer wieder konstatiert, ist vor allem die-
se Aufteilung der Arbeitgeberfunktion ver-
antwortlich dafür, dass Leiharbeitnehmer
systematisch schlechter gestellt sind als ver-
gleichbare Beschäftigte im Einsatzbetrieb.
Den gängigen Forschungsergebnissen zu-
folge betrifft dies die faktischen Mitbestim-
mungsmöglichkeiten, die Dauerhaftigkeit
der Beschäftigungsverhältnisse, Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und anderes – und
vor allem die Entlohnung.1

Eine Schlüsselrolle für diese Schlech-
terstellung spielt die Tatsache, dass sich bis-
lang im Leiharbeitssektor und in den Ein-
satzbetrieben keine wirksame Inklusion
der Leiharbeitnehmer in betriebliche und
kollektivvertragliche Institutionen der Ver-
tretung von Beschäftigteninteressen he-

dafür, dass fast alle ökonomisch aktiven
Verleihfirmen eine Tarifbindung eingegan-
gen sind.

Wie groß ist der übliche Lohnabstand
in der Leiharbeit? Schröder/Rudolph,4 die
dieses Problem erstmals untersuchten, er-

Leiharbeit: Zwischenbilanz und offene Fragen
Markus Promberger

rausbilden konnte. Der Gesetzgeber hat da-
her seit Langem die besondere Schutzwür-
digkeit des Leiharbeitsverhältnisses er-
kannt, wobei die faktische Ausgestaltung
dieses Schutzes jedoch variiert. Ausgehend
von der Auffassung, dass Leiharbeit eine
Erhöhung der Arbeitsmarktdynamik und
einen Abbau der Arbeitslosigkeit bewirken
kann,2 wurde die Regulierung der Leihar-
beit in Deutschland in den letzten Jahren li-
beralisiert. Es kam zu einem Wegfall der
Überlassungshöchstdauer, des Befristungs-
verbots und des Synchronisationsverbots.
Im Gegenzug wurden erstens die Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten der Leiharbeit-
nehmer im Einsatzbetrieb etwas erweitert,
zweitens wurde nach dem Vorbild europäi-
scher Nachbarn3 das sogenannte Equal-
Treatment-Prinzip eingeführt, nach dem
Leiharbeitnehmern grundsätzlich diesel-
ben Arbeitsbedingungen gewährt werden
müssen wie den Stammkräften des Ein-
satzbetriebes, sofern nicht tarifvertraglich
davon abgewichen wird oder der Leihar-
beitnehmer vorher arbeitslos war. Hiervon
ist auch die Lohnungleichheit berührt. Da
der Lohnabstand zwischen Leiharbeitsent-
gelten und „normalen“ Entgelten in der
Einsatzbranche eine wesentliche Geschäfts-
grundlage der Verleihbranche darstellt,
hatte das Equal-Treatment-Gebot der
AÜG-Änderung von 2004 einen starken
Tarifierungsdruck zur Folge. Breit angeleg-
te Untersuchungsergebnisse stehen zwar
noch aus, doch es gibt starke Indizien
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1 Sofern nicht anders angegeben, stützen sich die
hier vorgetragenen Befunde auf folgende, von der
Hans-Böckler-Stiftung geförderte Untersuchung:
Promberger, M. (2006): Leiharbeit im Betrieb:
Strukturen, Kontexte und Handhabung einer aty-
pischen Beschäftigungsform. Nürnberg, 185 S.;
1081 KB. Download: http://www.boeckler.de/
pdf_fof/S-2002-418-3-9.pdf. Der vorliegende
Text ist die gekürzte Fassung einer Expertise für
den Deutschen Bundestag (Ausschussdrucksache
16(11)846 vom 5.12.2007).

2 Hartz, P. et al. (2002): Moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt. Vorschläge der Kommission zum
Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Reform der
Bundesanstalt für Arbeit, Berlin, S. 215–236.

3 Vgl. Storrie, D. (2002): Temporary Agency Work
in the European Union. EUROFOUND (Hrsg.), Lu-
xemburg.

4 Rudolph, H./Schröder, E. (1997): Arbeitnehmer-
überlassung: Trends und Einsatzlogik, in: MittAB 1,
S. 102–126.
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mittelten auf Basis der Sozialversiche-
rungsdaten für 1995 einen Lohnabstand
von 36,6 % für männliche Leiharbeiter 
zur Gesamtwirtschaft. Kwasnicka/Wer-
watz5 stellten auf derselben Datengrundla-
ge ein Anwachsen des Lohnabstandes auf
knapp 38 % im Zeitraum von 1975 bis1995
fest – und ihr Befund für 1995 deckt sich
weitgehend mit dem von Rudolph/Schrö-
der. Mittels differenzieller Analysen wird
hier gezeigt, dass der Lohnabstand zwi-
schen Verleihbranche und übriger Wirt-
schaft bei männlichen geringqualifizierten
Arbeitnehmern am größten ist. Neuere
Untersuchungen auf Basis der Sozialversi-
cherungsdaten liegen zwar bislang nicht
vor, Tarifvertragsvergleiche legen jedoch
nahe, dass auch die durch das Equal-Treat-
ment und seine Ausnahmeregelung ange-
stoßene Tarifierung der Verleihbranche we-
nig am Lohnabstand zur übrigen Wirt-
schaft geändert hat.

Festzuhalten ist auch, dass der Großteil
der Beschäftigungsverhältnisse in Leihar-
beit extrem kurz ist. 2004 dauerten 13 % al-
ler Leiharbeitsverhältnisse weniger als eine
Woche, 47 % bestanden nur zwischen einer
Woche und drei Monaten.6 Es liegen keine
Anzeichen dafür vor, dass sich an diesem
Sachverhalt zwischenzeitlich etwas geän-
dert hat. Und dies geht keineswegs nur auf
freiwillige Kündigungen von Arbeitneh-
mern zurück, die einen besseren Job gefun-
den haben: Arbeitgeberkündigungen wer-
den in der Leiharbeitsbranche viermal häu-
figer ausgesprochen als in anderen Wirt-
schaftszweigen.

RISIKO DER LOHNARMUT 

Wichtige Flächentarifabkommen zur Leih-
arbeit sehen – wie in einzelnen anderen
Branchen auch – in den unteren Lohn-
gruppen Stundenlöhne vor, die trotz Voll-
zeitarbeit vor allem für Paare oder Familien
ohne weiteres Einkommen nicht zur Exis-
tenzsicherung ausreichen, gemessen an den
Leistungen der Grundsicherung. Legt man
die Schwellenwerte der Europäischen So-
zialcharta zugrunde, so können – je nach
Lebenszusammenhang – sogar Leiharbeit-
nehmer in höheren Entgeltgruppen in ei-
nigen Tarifabkommen der Verleihbranche
unter die Armutsgrenze fallen. Auch wenn
Lohnarmut in Deutschland derzeit zu-
nimmt: Für Industriearbeit – und das ist
Leiharbeit in Deutschland häufig – ist das
keinesfalls die Regel: Die unteren Lohn-
gruppen im Verarbeitenden Gewerbe lie-

ARBEITSMARKTWIRKUNGEN 
VON LEIHARBEIT 

Die Diskussion um die Arbeitsmarkteffek-
te der Leiharbeit ist vielschichtig und wi-
dersprüchlich: Beschäftigungswachstum
und Chance für Arbeitslose auf der einen
Seite, Substitution auf der anderen. Die
noch gelegentlich beobachtbare Euphorie
hält einer Konfrontation mit den For-
schungsergebnissen jedoch nicht stand.

Bei der Integrationswirkung der Leih-
arbeit für Arbeitsuchende muss zwischen
Brückeneffekt und Klebeeffekt unterschie-
den werden. Unter dem Brückeneffekt ver-
steht man im weiteren Sinne das Ausmaß,
in dem Arbeitnehmer über die Brücke der
Leiharbeit in eine reguläre Beschäftigung
finden. Der Klebeeffekt ist derjenige Teil
davon, bei dem Leiharbeiter im Anschluss
an einen Einsatz eine reguläre Beschäfti-
gung im Einsatzbetrieb antreten. Untersu-
chungen zum Brückeneffekt weisen einen
Anteil von etwa 30 % des Bestands an Leih-
arbeitern aus, die nach Ende der Beschäfti-
gung beim Verleiher in reguläre Beschäfti-
gung wechseln.8 Der Klebeeffekt, also der
direkte Verbleib im Einsatzbetrieb, ist deut-
lich niedriger, Schätzergebnisse verorten
ihn bei 15 % pro Jahr. Der Unterschied er-
klärt sich dadurch, dass Leiharbeiter in der
Regel selbst weiter nach regulären Arbeits-
plätzen suchen. Fallstudienevidenz auf der
Basis von Interviews mit Personalverant-
wortlichen legt nahe, dass bei dieser Suche
Leiharbeiter einen Vorteil gegenüber Ar-
beitslosen haben. Sie gelten in deren Pers-
pektive als erfolgreicher und flexibler,
während Arbeitslosigkeit einen Bewer-
bungsnachteil darstellt. Zwar ist dies mit
gängigen theoretischen Annahmen der
Ungleichheitsforschung konform (Stigma-
tisierungs- und Labeling-Ansätze). Belast-

gen im Schnitt 30 bis 50 % über den Leih-
arbeitstarifen und sind insofern deutlich
stärker armutspräventiv. Auch wenn bis-
lang keine repräsentativen Befunde über
die quantitative Besetzung der unteren
Lohngruppen vorliegen, so weisen Fallstu-
dien7 und die amtlichen Statistiken zur Be-
rufsstruktur der Leiharbeiter darauf hin,
dass die unteren Lohngruppen in Leihar-
beit weit stärker besetzt sind als in den In-
dustriebranchen. Es bleibt also festzuhal-
ten, dass Leiharbeit in den untersten Lohn-
gruppen in der gegenwärtigen Tarifsitua-
tion ein hohes Armutsrisiko birgt.

VERDRÄNGUNG REGULÄRER 
BESCHÄFTIGUNG

Für die Gewerkschaften ist dies die Gret-
chenfrage der Leiharbeit, doch die „Substi-
tutionsproblematik“ ist erst in Ansätzen 
erforscht. Noch gibt es keine triftigen
quantitativen Belege für kausale Verdrän-
gungseffekte. Die Forschungsergebnisse
beschränken sich gegenwärtig auf Be-
standsveränderungen verschiedener Be-
schäftigungsformen auf der Ebene einzel-
ner Betriebe mit dem IAB-Betriebspanel,
hinzu kommen Betriebsfallstudien. Beide
Ansätze zeigen mit unterschiedlichen Ak-
zenten, dass insbesondere in Betrieben, die
intensiv von Leiharbeit Gebrauch machen,
stabile und große Betriebsbereiche mit
Leiharbeit aufgebaut werden, während re-
guläre Beschäftigung abgebaut wird. Im
IAB-Betriebspanel wurde, um Konjunk-
tureinflüsse gering zu halten, der Zeitraum
von 1998 bis 2003 untersucht; die Fallstu-
dien sind geringfügig jüngeren Datums.
Erste multivariate Analysen weisen darauf
hin, dass solche mit Leiharbeit koinzidie-
renden Belegschaftsbewegungen vor allem
in großen Fertigungsbetrieben in klassi-
schen Branchen des verarbeitenden Ge-
werbes vorkommen. Im betrachteten Zeit-
raum – und dies muss bei einer Gesamtin-
terpretation ebenfalls berücksichtigt wer-
den – beenden jedoch auch viele Betriebe
die Nutzung von Leiharbeit, sodass auf Ba-
sis dieser Daten noch keine gesicherten
Rückschlüsse auf volkswirtschaftliche Ver-
drängungsprozesse gezogen werden kön-
nen. Über die quantitative Bedeutung der
in jüngster Zeit in der Presse diskutierten
Fälle von „Lohndumping“ mittels Out-
sourcing in konzerneigene Leiharbeitsfir-
men liegen derzeit keine Forschungsergeb-
nisse vor.

5 Kvasnicka, M./Werwatz, A. (2004): On the Wages
of Temporary Help Services Workers in Germany.
Paper for the 2004 Annual Conference of the Eu-
ropean Low-wage Employment Research network
(LoWer).

6 Jahn, E. J. (2007): Phönix aus der Asche? Entwick-
lung der Leiharbeit in Deutschland, in: von Münch-
hausen, G. (Hrsg.): Kompetenzentwicklung in der
Zeitarbeit. Potenziale und Grenzen, Bielefeld, 
S. 21–44.

7 Vgl. Fußnote 1.
8 Antoni, M./Jahn, E. J. (2006): Arbeitnehmerüber-

lassung: Boomende Branche mit hoher Fluktua-
tion, IAB-Kurzbericht, 14.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2008-4-219 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 08.05.2026, 06:31:27. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0342-300X-2008-4-219


225WSI Mitteilungen 4/2008

bare empirische Analysen hierzu liegen je-
doch bislang nicht vor; bei diesen müssten
beispielsweise Job-Suchdauern von Leihar-
beitern mit Job-Suchdauern von Arbeitslo-
sen mit gleichen soziodemografischen und
beruflichen Merkmalen verglichen werden.
Auch ist festzuhalten, dass bei Weitem nicht
alle Leiharbeiter die gleichen Übergangs-

gulärer Arbeit, eingeschränkte faktische
Mitbestimmungsmöglichkeiten, uneindeu-
tige, häufig überschätzte Arbeitsmarktwir-
kungen und die geringe Stabilität der Leih-
arbeitsverhältnisse sorgen dafür, dass der
Wunsch nach einer politischen Umregulie-
rung des Sektors auf der Tagesordnung
bleibt.

chancen in reguläre Beschäftigung haben,
sondern Selektivitäten nach Alter, Ge-
schlecht, Mobilität, Qualifikation zu er-
warten sind – wie bei anderen Arbeitsu-
chenden auch.

Leiharbeit ist und bleibt also eine prob-
lematische Beschäftigungsform. Das Risiko
der Lohnarmut und der Verdrängung re-
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